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Betriebskostenabrechnung: Die Abrechnung auf Basis 

der „Soll -Vorauszahlungen“ ist  zwar                         

nicht formell  fehlerhaft ,  aber…                                                  

– News vom 15.03.2010 -  

             

               

 

Der Bundesgerichtshof nahm in einer seiner jüngeren Entscheidungen 

Stellung zu der Frage, welche Anforderungen an eine Betriebskostenab-

rechnung in formeller Hinsicht zu stellen sind. Konkret ging es um die 

Frage, inwieweit die Erstellung der Betriebskostenabrechnung auf Grund-

lage der vereinbarten Betriebskostenvorauszahlungen anstelle der tat-

sächlich geleisteten Zahlungen fehlerhaft ist. 

 

( Bundesgerichtshof, Beschluss vom 23.09.2009, AZ: VIII ZA 2/08 )  

 

 

Sachverhalt: 

 

Die Vermieterin erstellte eine Betriebskostenabrechnung, in der sie den 

tatsächlichen Betriebskosten ausdrücklich die vereinbarten Betriebskos-

tenvorauszahlungen („Soll-Vorauszahlungen“) gegenüberstellte, die vor-

liegend den tatsächlichen Zahlungen entsprachen. Der Mieter verweiger-

te die Nachzahlung sowie die Leistung der erhöhten Betriebskostenvor-

auszahlungen mit dem Argument, die Betriebskostenabrechnung sei for-

mell unwirksam.  

 

Das Amtsgericht hat die Klage der Vermieterin abgewiesen. Das Landge-

richt hat ihr auf die Berufung der Klägerin dem Grunde nach stattgege-

ben. Daraufhin hat der Mieter die Gewährung von Prozesskostenhilfe für 

die Revision zum Bundesgerichtshof begehrt. 
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Entscheidung: 

 

Der Bundesgerichtshof wies den Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe zurück, da es nach 

seiner Ansicht an einer Erfolgsaussicht fehlte. Er führte aus, dass zwar nach seiner Rechtsprechung in 

eine Betriebskostenabrechnung die im Abrechnungszeitraum tatsächlich geleisteten Zahlungen einzu-

stellen sind (Bundesgerichtshof, Urteil vom 27.11.2002, Aktenzeichen VIII ZR 108/02). Geschehe dies 

nicht, führe dies aber nicht zu einem formellen, sondern lediglich zu einem inhaltlichen Fehler. Da im 

zur Entscheidung stehenden Fall die tatsächlichen Zahlungen den „Soll-Vorauszahlungen“ entspra-

chen, konnte auch von einem inhaltlichen Fehler keine Rede sein. 

 

 

Hinweis: 

 

Der Bundesgerichtshof hat mit dieser Entscheidung dem Vermieter die Möglichkeit eröffnet, eine auf 

„Soll-Vorauszahlungen“ basierende Abrechnung auch noch nach Ablauf der Frist des  

§ 556 Abs. 3 Satz 2 BGB zu berichtigen. Gleichwohl ist dem Vermieter anzuraten, Betriebskostenab-

rechnungen ausschließlich anhand der tatsächlichen Vorauszahlungen zu erstellen. Denn hierdurch 

wird die rückständige Miete aus dem Abrechnungszeitraum über die Abrechnung in das folgende Jahr 

transferiert, was dazu führt, dass die Verjährung ein Jahr später eintritt. 

 

Schließlich führt die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nunmehr auch dazu, dass der Mieter 

Einwendungen gegen eine auf „Soll-Vorauszahlungen“ basierende Abrechnung innerhalb der ihn tref-

fenden Einwendungsfrist vorbringen muss. Dies wird vor allem dann relevant, wenn er der Auffassung 

ist, die Miete (und damit auch die Betriebskostenvorauszahlungen) sei im Abrechnungszeitraum ge-

mindert gewesen. 
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